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Einladung zur Einwohnergemeindeversammlung vom 

Mittwoch, 25. März 2026 um 20.00 Uhr 

im Gemeindesaal
 

Die Protokolle der letzten Einwohnergemeindeversammlung sowie die detaillierten Unterlagen 
zu den einzelnen Traktanden können 10 Tage vor der Gemeindeversammlung zu den ordent-
lichen Schalteröffnungszeiten bei der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. Die Unterla-
gen finden Sie auch auf unserer Webseite www.titterten.ch. 

Titterten, 25. Februar 2026

Gemeinderat Titterten

Traktandenliste der Einwohnergemeindeversammlung 

1. Genehmigung Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 11. Dezember 2025

2. Kenntnisnahme Abrechnung Investitionsprojekt Spielplatz

3. Zusatzkredit zum Investitionsprojekt Spielplatz von CHF 13'125.90

4. Investitionsantrag zur Einführung von Tempo 30 auf Gemeindestrassen von CHF 40'000

5. Wahl in das Wahlbüro für die Amtszeit vom 25. März 2026 bis 30. Juni 2028

6. Verschiedenes

 

Verena Heid                 
Gemeindepräsidentin

Irene Meier
Gemeindeverwalterin
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Traktandum 1 Protokollgenehmigung der Einwohnergemeindeversammlung vom 11. 
Dezember 2025

Beschlussprotokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 11. Dezember 2025

Traktandum 1 Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 24. Juni 2025
Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 24. Juni 2025 wird 
einstimmig genehmigt.

Traktandum 2 Beschaffung neuer Wasserzähler / Ultraschallwasserzähler
Die Beschaffung neuer Wasserzähler / Ultraschallwasserzähler wird mit 19 
Nein-Stimmen gegen 7 Ja-Stimmen abgelehnt.

Traktandum 3 Genehmigung Budget 2026
Antrag von Ulrich Müller:          
Er stellt den Antrag, das Allzweckfahrzeug aus dem Budget 2026 zu streichen. 
Diesem Antrag haben 26 Nein-Stimmen gegen 2 Ja-Stimmen zugestimmt.

Das Budget der Einwohnergemeinde mit einem Aufwand von CHF 2'705'081 
und Ertrag von CHF 2‘607‘860 und einem Aufwandüberschuss CHF 97'221 
sowie Nettoinvestitionen von CHF  164'930 wird mit einer Gegenstimme ge-
nehmigt. 

Traktandum 4 Kenntnisnahme Finanzplan 2026-2030
Der Kenntnisnahme Finanzplan 2026-2030 wird zur Kenntnis genommen.

Traktandum 5 Das Reglement über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen – Teilrevi-
sion  
Das Reglement über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen – Teilrevision 
wird einstimmig genehmigt.

Traktandum 6 Schwerpunktprüfung der RGPK
Die Schwerpunktprüfung der RGPK wird zur Kenntnis genommen.

Traktandum 7 Verschiedenes
Gemäss ordentlichem Protokoll

Das Protokoll von der Einwohnergemeindeversammlung vom 11. Dezember 2025 lag auf und 
konnte eingesehen werden.

Antrag
Der Gemeinderat beantragt der Versammlung das Protokoll der Einwohnergemeinde-
versammlung vom 11. Dezember 2025 zu genehmigen.
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Traktandum 2 Kenntnisnahme Abrechnung Investitionsprojekt Spielplatz

Die Projektabrechnung von der Spielplatzsanierung liegt vor. Das Budget sah Ausgaben von 
CHF 45'000 vor. Mehr dazu im Traktandum 3.

Antrag
Der Gemeinderat legt der Versammlung, die Abrechnung vom Investitionsprojekt Spiel-
platz zur Kenntnisahme vor.

Traktandum 3 Zusatzkredit zum Investitionsprojekt Spielplatz von CHF 13'125.90

Die Projektabrechnung ergab Mehrausgaben von CHF 13'125.90. Budgetiert waren CHF 
45'000.0 
Die Mehrkosten entstanden hauptsächlich darin, dass der Bodenaufbau nicht den Offert-An-
nahmen entsprochen hat und nachgebessert werden musste.

Antrag
Der Gemeinderat beantragt der Versammlung, den Zusatzkredit vom Investitionsprojekt 
Spielplatz von CHF 13'125.90 genehmigen.

Traktandum 4 Investitionsantrag zur Einführung von Tempo 30 auf Gemeindestrassen 
von CHF 40'000.00

Am 07.10.25 ist bei der Gemeinde eine Petition zur Einführung von Tempo 30 auf Gemeinde-
strassen eingegangen.
Die Petition wurde von 54 Personen unterzeichnet.

Wortlaut der Petition:
„Es wird mit diesem Antrag vorgeschlagen, im ganzen Wohngebiet von Titterten, gemäss Kar-
ten Beilage rot markierte Strassen vom 26. 8.2025, im ganzen Wohngebiet von Titterten das 
Tempo auf 30km/h festzulegen.“

Das Einführen einer Tempo 30 Zone auf Gemeindestrassen liegt in der Kompetenz des Ge-
meinderates. Dieser könnte mit einem Konzept an die Verkehrspolizei gelangen. Sofern das 
Konzept gutgeheissen wird, könnte der Gemeinderat eine Tempo 30 Zone auf Gemeindestras-
sen innerorts verfügen.

Der Gemeinderat hat dazu Richtofferten eingeholt.
 Beschilderung und Bodenmarkierungen CHF 36‘000 
 Erstellen des Konzept CHF  2‘000 
 Eigenleistungen Werkhof CHF 2‘000 
Total Investition: CHF 40‘000 

Der Gemeinderat hat folgende Feststellungen gemacht:
Die Petition zeigt, dass in der Bevölkerung ein Sicherheitsbedürfnis hat. Und das aktuelle Fahr-
verhalten einiger Verkehrsteilnehmer als Sicherheitsrisiko wahrnimmt.
Auf den Gemeindestrassen in Titterten wird bei vernünftiger Fahrweise kaum schneller als 
30km/h gefahren. An vielen Orten ist man mit 30km/h schon zu schnell unterwegs. Bei einer 
Tempo 30 Zone würde also niemandem „etwas weggenommen“, da bereits jetzt kaum schnel-
ler als 30km/h gefahren werden kann.
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Im 2010 wurden in der Bielgasse an 2 Messpunkten (Bielgasse 19 und 24) für 2 Wochen Ge-
schwindigkeitsmessungen durchgeführt. Dies ergab insgesamt 3171 Messungen (Fahrrad 980 
Stk., Auto 1703, Weitere Fahrzeuge 488 Stk. 
Bei den Geschwindigkeitsverteilungen ist ersichtlich, dass ein sehr tiefes Geschwindigkeitsni-
veau vorhanden ist. V85 = 33km/h bedeutet, dass 85% aller gemessenen Fahrzeuge langsa-
mer oder gleich 33km/h gefahren sind. Dieses Resultat ist durchaus mit Resultaten in einge-
führten Tempo30-Zonen vergleichbar. Bei den Messungen über 33 km/h waren zudem auch 
einige Fahrradfahrer zu vermerken, für welche eine Kilometerbeschränkung nicht verbindlich 
ist.

Der Gemeinderat ist bereit Tempo 30 auf den Gemeindestrassen zu verfügen, sofern die Ein-
wohnergemeindeversammlung dem Investitionskredit von CHF 40‘000.- zustimmt. Aufgrund 
der gemachten Messungen ist der Gemeinderat der Ansicht, dass eine Investition von CHF 
40'000 nicht gerechtfertigt ist.

Antrag
Der Gemeinderat beantragt der Versammlung, den Investitionskredit von CHF 40‘000 
zur Einführung einer Tempo 30 Zone auf den Gemeindestrassen innerorts abzulehnen.

Traktandum 5 Wahl in das Wahlbüro für die Amtszeit vom 25.03.2026 bis 30.06.2028

Die Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde Titterten schreibt unter § 3 Wahlorgane fol-
gendes:

2 Durch die Einwohnergemeindeversammlung werden gewählt: 
a. die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission, 
b. das Wahlbüro.

Für das Wahlbüro stellt sich bis Redaktionsschluss folgende Person zur Wahl:
 Heidi Jauslin Bösiger, Retschenweg 1

Traktandum 6 Verschiedenes
 


